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ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG 
 

Gemäß § 60 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 wird hiermit 
kundgemacht, dass der Gemeinderat von Jenbach in seiner Sitzung am 
3. November 2008 folgende Beschlüsse gefasst hat: 
 
 

1. Änderung der Hundesteuer mit Wirksamkeit ab 01.01.2009 auf € 56,00 für den 1. Hund 
und auf € 90,00 für jeden weiteren Hund. 

 
2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung durch Festsetzung folgender Friedhofs- bzw. 

Grabbenützungsgebühren, Benützungs- und Reinigungsgebühren der Leichenhalle, der 
Kühlanlagen und des Sezirraumes mit Wirksamkeit ab 01.01.2009: 

 
§ 2 

 
für ein Doppelgrab €  23,25 jährlich 
für ein Urnengrab (Friedhof III) € 12,20 jährlich 
für ein Urnengrab (Friedhöfe IV u. V) € 23,25 jährlich 
für ein Einzelgrab € 12,20 jährlich 
für ein Randgrab € 27,70 jährlich 
Gruft € 2.324,40 einmalig 
 

§ 4 
 

Benützungsgebühr Leichenhalle je Sterbefall € 76,26 
Reinigungsgebühr Leichenhalle je Sterbefall € 47,32 
Benützungsgebühr Kühlanlagen im Sezierraum je Tag € 66,55 
Benützungsgebühr Sezierraum je Tag € 115,24 
Reinigungsgebühr Sezierraum je Sterbefall € 36,11 
Beerdigungsgebühr  lt. Vereinbarung mit der Fa. Dander, Jenbach 
Beisetzungsgebühr Erdurne lt. Vereinbarung mit der Fa. Dander, Jenbach 

 
3. Festsetzung folgender Benützungsgebühren für das Veranstaltungszentrum mit 

Wirksamkeit ab 01.01.2009: 
 
„Siegmund - Haffner“ - Saal: 
Jenbacher Veranstalter 
 Ball, Tanzveranstaltungen (inkl. USt.) € 320,00 
 Sonstige Veranstaltungen (inkl. USt.) € 128,00 
Auswärtige Veranstalter 
 Ball, Tanzveranstaltungen (inkl. USt.) € 959,00 
 Sonstige Veranstaltungen 
 (Modeschauen nur mit über- 
 wiegend Jenbacher Firmen) (inkl. USt.) € 387,00 
Vorbereitungstag - keine prov. Reservierung mögl.       50 % d. jeweiligen Tarifes 

Marktgemeinde Jenbach 

Bezirk Schwaz, Tirol 
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Pauschale pro Reinigung bei öffent. Veranstaltungen (inkl. USt.) €   54,00 
Pauschale pro Reinigung bei Ball- und Tanzver- 
anstaltungen und Konzerten mit Bewirtung (inkl. USt.) € 162,00 
Zuschlag für außerordentl. Reinigungsaufwand (inkl. USt.) von  € 108,00 

                   bis € 323,00 
Wiederkehrende Veranstaltungen auf Antrag 
2. und 3. Veranstaltung pro Jahr 80 % d. jeweiligen Tarifes 
ab der 4. Veranstaltung pro Jahr 50 % d. jeweiligen Tarifes 
Unterbühne / Bar: (inkl. USt.) €   54,00 
Foyer: 
Jenbacher Veranstalter (inkl. USt.) €   26,00 
Auswärtige Veranstalter (inkl. USt.) €   77,00 
Wiederkehrende Veranstaltungen pro Jahr (ab 3.) auf Antrag   75 % d. jeweiligen Tarifes 
Pauschale pro Reinigung (inkl. USt.) €   33,00 
 
Kleiner Saal: 
Jenbacher Veranstalter (inkl. USt.) €   43,00 
Auswärtige Veranstalter (inkl. USt.) € 129,00 
Vorbereitungstag voller Tarif 
Wiederkehrende Veranstaltungen pro Jahr (ab 3.) auf Antrag   75 % d. jeweiligen Tarifes 
Pauschale pro Reinigung (inkl. USt.) €   33,00 
 
Vermietungen außer Haus: 
Podest - (2 x 1 m) pro Tag (inkl. USt.) €     7,00 
Rednerpult (inkl. USt.) €   16,10 
Ausstellungstafel (inkl. USt.) €     9,70 
Tisch (inkl. USt.) €     8,70 
Stuhl (inkl. USt.) €     3,50 
Garderobenständer (inkl. USt.) €     9,20 
Betreuungsperson pro Stunde (inkl. USt.) €   26,30 

 
4. Anpassung der Einkommensgrenzen die Geschwisterermäßigung für die 

Kinderbetreuungseinrichtungen betreffend, mit Wirksamkeit ab 01.01.2009 wie folgt: 
 
5. Übernahme des Wohnbauförderungsdarlehens des Landes Tirol mit der 

Darlehensnummer 91-3-1240 gb/ha, Darlehenskontonummer 633 375 004 – Hypo Tirol, 
des mit Verordnung des Landes vom 07.11.2007 aufgelösten Gemeindeverbandes 
Altersheimverband Jenbach und Umgebung zu den Konditionen nach dem 
Wohnbauförderungsgesetz 1984 wie folgt: 
 
Stand per 31.12.2007: € 1.440,794,84 
 
Beim Förderungsdarlehen nach dem WFG 1984 beginnt die Verzinsung mit dem 1.1., 
1.4., 1.7. oder 1.10., welcher der Erteilung der behördlichen Benützungsbewilligung 
bzw. bei allfälligem früheren Bezug diesem Zeitpunkt nachfolgt. Die Verzinsung und 
Tilgung des Darlehens hat in gleichbleibenden Halbjahresraten ohne Abzug zu erfolgen, 
wobei die erste Halbjahresrate sechs Monate nach dem Beginn der Verzinsung fällig 
wird. Die jährlichen Annuitäten betragen in den ersten 10 Jahren 1 v.H. (bei einer 
Verzinsung von 0,5 v.H.), vom 11. Jahr bis zum 20. Jahr 2 v.H. (bei einer Verzinsung 
von 1 v.H.), vom 21. Jahr bis zum Auslaufen eines allenfalls vorhandenen, zur 
Finanzierung des Gebäudes notwendigen, hypothekarisch sichergestellten 
Kapitalmarktdarlehens 4 v.H. (bei einer Verzinsung von 2 v.H.) und ab dem Auslaufen 
des Kapitalmarktdarlehens, spätestens jedoch ab dem 26. Jahr, für die Dauer der 
Restlaufzeit 10 v.H. (bei einer Verzinsung von 5 v.H.) des gewährten Darlehens. 
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6. Abschluss eines Dienstbarkeitszusicherungsvertrages mit der TIWAG zu Lasten der 
Grundstücke Nr. 1316/1 (Weg) und 1435 (Weg) zur Verlegung einer 30-kV-Leitung. 

 
 
 
 
 
 
 

Wer sich durch diese Beschlüsse oder Verfügungen in seinen Rechten verletzt fühlt, 
kann binnen zwei Wochen vom Tage des Aushanges an gerechnet beim 
Marktgemeindeamt Jenbach schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben. Die 
schriftliche Beschwerde kann auch über Telefax (05244/6930/86) erfolgen. 
 
 
Tag des Aushanges: 06.11.2008 Bürgermeister: 
Tag der Abnahme: 21.11.2008 
 
F.d.R.d.A.: ................... 
  (Ing. Wolfgang Holub) 


